
 

ABWÄGUNGSTABELLE  
Bearbeitungsstand: 30.08.2017 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 01.06.2017 bis 14.07.2017 
(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange vom 24.05.2017 bis 14.07.2017 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  
 

„HALDE IV – 1. ÄNDERUNG“, Entwurf vom 07.04.2017, ergänzt in Begründung 

am 18.05.2017 
 
der Stadt Weinstadt 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name 
Schreiben 
vom 

1.1 Kämmerei  

1.2 Liegenschaftsamt   

1.3 Amt für öffentliche Ordnung - Straßenverkehrsbehörde  

1.4 Amt für öffentliche Ordnung - Feuerwehr Weinstadt  

1.5 Amt für Familie, Bildung und Soziales 26.05.2017 

1.6 Tiefbauamt der Stadt Weinstadt  

1.7 Stadtwerke Weinstadt JA 

1.8 Stadtentwässerung Weinstadt  

Behörden, Leitungsträger und Sonstige 

2 Landratsamt Rems-Murr-Kreis 03.07.2017 

3.1 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 - Höhere Raumordnungs-behörde – 14.07.2017 

3.2 Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege  

3.3 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 13.07.2017 

4 Verband Region Stuttgart 11.07.2017 

5 Planungsverband Unteres Remstal 03.07.2017 

6 Rettungsleitstelle Rems-Murr(zuständig auch für Feuerwehr, DRK Weinstadt)  

7 Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr-Kreis mbH 24.05.2017 

8 Zweckverband Landeswasserversorgung 26.05.2017 

9 Zweckverband Wasserversorgung NOW - Nordostwürttemberg 26.05.2017 

10 Ehrenamtl. Denkmalpfleger   

11 Polizeipräsidium Aalen - Sachbereich Verkehr  04.07.2017 

12 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)  

13 Handwerkskammer Stuttgart 05.07.2017 

14 I H K - Bezirkskammer Rems-Murr 01.06.2017 

15 Amprion GmbH 31.05.2017 

16 Deutsche Telekom AG, T-Com - Technische Infrastruktur  

17 E-Plus Mobilfunk GmbH   

17B Telefonica 19.06.2017 
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Nr. Name 
Schreiben 
vom 

18 Netze BW GmbH - Region Alb-Neckar 03.07.2017 

19 Süwag Netzservice GmbH - Netzplanung/Baukoordination  

20 TransnetBW GmbH - Anlagenmanagement  

21 Unitymedia BW GmbH  30.06.2017 

Angrenzende Nachbargemeinden 

30 Gemeinde Aichwald  

31 Gemeinde Baltmannsweiler 31.05.2017 

32 Gemeinde Remshalden  

33 Gemeinde Winterbach 29.05.2017 

34 Gemeinde Korb 29.06.2017 

35 Stadt Waiblingen  

36 Stadt Kernen im Remstal  

Naturschutzverbände 

37 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)  

38 Naturschutzbund Deutschland LV Baden-Württemberg e.V. (NABU)  

39 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) 05.07.2017 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

 

Nr. Name Schreiben 
vom 

Ö 1 Christine Schmidt und Axel Schock, Schreiben von Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Peter Kothe 13.07.2017 

Ö 2 
Bezugnehmend auf Ö1: Harald Werner, Eveline Pfister, Sylvia und Steffen Bauch, Monika Meyer, Susanne und Erich Hein, Dr. Gebhard Rindler, 
Birgit und Peter Holzer, Tanja und Jan Kurz, Christina Rentou, Despina Deretzi, Theodoros Deretzis 

13.07./ 
14.07.2017 

Ö3 Schreiben von Anwohner im Wohngebiet Halde IV Erika Trick und Helmut Gebhardt 29.06.2017 

Ö4 Gerhard und Renate Wicher 13.07.2017 

 

Sofern in den eingegangenen Stellungnahmen auf Stellungnahmen zum Planungsstand vom 06.12.2016 (frühzeitige Beteiligung) verwiesen wird, 
sind diese, um eine vollständige Abwägung zu ermöglichen, in die vorliegende Abwägungstabelle aufgenommen. Wenn in der Stellungnahme der 
Verwaltung eine Änderung zum Stand der Abwägungstabelle vom 07.04.20017 vorgenommen wurde ist dies in Kursiv kenntlich gemacht.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zum Nachvollzug ist nachfolgend die Stellungnahme aus der 
frühzeitigen Beteiligung eingefügt. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

1.5 

 

Schreiben des Amtes für Familie, Bildung und Soziales vom 24.01.2017 zur 
Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Weinstadt Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Halde IV – 1. Änderung“ 6/64 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Die Stadtwerke Weinstadt werden weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Umweltschutz 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen 

 

Das Schreiben des Baurechtsamtes Rems-Murr-Kreis vom 
18.01.2017 zur Stellungnahme Naturschutz und Landschaftspflege 
wie auch die Zwischenabwägung dazu ist nach dieser Stellungnahme 
zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Die nebenstehenden Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Grundwasserschutz 

Kenntnisnahme 

 

Bodenschutz 

Kenntnisnahme 

 

Altlasten und Schadensfälle 

Kenntnisnahme 

 

Kommunale Abwasserbeseitigung 

Aufgrund der Baugrundverhältnisse ist eine Versickerung des 
Oberflächenwassers in technischen Versickerungsanlagen nicht 
vorgesehen. Die Rückhaltung des Niederschlagswassers geschieht 
durch Dachbegrünung.  

 

Gewässerbewirtschaftung  

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Weinstadt Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Halde IV – 1. Änderung“ 9/64 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2 

 

 

 

 

Auszug des Schreibens des Baurechtsamtes Rems-Murr-Kreis vom 
18.01.2017 Stellungnahme Naturschutz und Landschaftspflege zur Information 
nochmals beigefügt. 

 

 

 

Hochwasserschutz und Wasserbau 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Amt für Umweltschutz 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Raumordnung 

In den Kapiteln 1 bis 3 der Begründung sind die Anforderungen der 
§ 1 Abs. 3 bis 5 sowie § 1 a Abs. 2 hinreichend berücksichtigt. 

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung der Planunterlagen (digital) überlassen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg vom 
24.01.2017 wird verwiesen. Diese ist zum Nachvollzug nachfolgend 
erneut aufgeführt. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
3.3 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 24.01.2017 zur Information 
nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Stellungnahme 

 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

 

Kenntnisnahme 

 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
3.3 

 

 

 

 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Geotechnik 

 

Die Hinweise werden in den Textteil aufgenommen.  

 

 

 

 

Eine Festsetzung der Versickerung des Oberflächenwassers in 
technischen Versickerungsanlagen ist nicht vorgesehen.  

 

 

Boden 

Kenntnisnahme 

 

Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme 

 

Grundwasser 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

 

Bergbau 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
3.3 

 

 

 

 

 

Geotopschutz 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auf die Stellungnahme des Verbandes Region Stuttgart vom 
22.12.2016 wird verwiesen. Zum Nachvollzug ist diese Stellungnahme 
nachfolgend erneut aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 4 

Schreiben des Verbandes Region Stuttgart vom 22.12.2016 zur Information 
nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahmen 

 

Der Verband Region Stuttgart wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Fristverlängerung kann aufgrund des zeitlichen 
Verfahrensablaufs nicht gewährt werden. Außerdem besteht bereits 
eine Stellungnahme des Planungsverbandes Unteres Remstal vom 
30. Mai 2017 (s. folgende Stellungnahme). 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass voraussichtlich keine 
Bedenken und Anregungen des Planungsverbandes bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

zu 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

11 

 

 

Zu Punkt 1 Linksabbieger: 

Mit der Realisierung der Fahrbahnteiler und Linksabbiegespuren soll 
u.a. eine Verkehrsberuhigung bzw. Geschwindigkeitsreduzierung auf 
der Stettener und Rommelshauser Straße erreicht werden.  

In der Verkehrsuntersuchung "Verkehrskonzept zum Rahmenplan 
Endersbach West" von BrennerBernard mit Stand Juni 2015 wurde 
nachgewiesen, dass der umgebaute Knotenpunkt Rommelshauser 
Str./Stettener Str./Liedhornstr. unter Prognoseverkehr 2030 die QSV A 
aufweist und somit uneingeschränkt leistungsfähig ist.  

 

Linksabbiegespur in Richtung Metzgeräcker: Die Entwurfsplanung von 
BrennerBernard sah vor, den neuen Fahrbahnteiler gegenüber dem 
bestehenden um rd. 2,5 m in westlicher Richtung zu verschieben, so 
dass eine maximalen Rückstaulänge von 1 Pkw-Einheit (6,00 m) 
besteht. Die Qualitätsstufe A der Verbindung wurde nachgewiesen. In 
der Ausbauplanung wird vorgesehen, auf diese Verschiebung zu 
verzichten, um die derzeit vorhandene Aufstellfläche nicht zu 
reduzieren. 

Linksabbiegespur in Richtung Liedhornstraße: Diese 
Linksabbiegespur soll wie in der Entwurfsplanung dargestellt realisiert 
werden. Ein zusätzlicher Verkehr in Richtung S-Bahn soll nicht 
generiert werden, da dort nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung 
stehen. 

Linksabbiegespur in Richtung Einfahrt Tiefgarage: Die Aufstellfläche 
ist im Entwurf rd. 11m lang geplant worden. Je nach Fahrzeugtyp 
reicht diese Länge für 1 bis 2 Fahrzeuge. Die Abbiegespur wird im 
Rahmen der Ausführungsplanung soweit verlängert, dass 2 
Fahrzeuge sich aufstellen können (rd. 2 - 2,5 m). Ein längerer 
Aufstellbereich (für 3 Kfz) wird als nicht notwendig erachtet. Die 
angrenzende Grüninsel wird entsprechend reduziert. 

Die Tiefgarage des Service Zentrums enthält ca. 20 – 25 Stellplätze 
und dient ausschließlich den Bewohnern und Mitarbeitern. Selbst 
wenn angenommen wird, dass alle Mitarbeiter morgens über die 
Linksabbiegerspur in die Tiefgarage in einem Zeitraum von 30 min. 
fahren würden, würde für jeden PKW ein 2 Minuten-Zeitfenster für die 
Abwicklung bestehen. Die geplante Linksabbieger-Aufstelllänge ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
außerhalb des 
Bebauungsplans  

 

 

Keine 
Berücksichtigung  

 

 

 

Berücksichtigung 
außerhalb des 
Bebauungsplans  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

daher ausreichend. 

 

Zu Punkt 2 Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und dem Bauträger 
weitergeleitet. Die Ausführungsplanung der Tiefgarage ist nicht Sache 
des Bebauungsplans.  

 

Zu Punkt 3 Geländer zur Lenkung des Fuß- und Radverkehrs 

Wie vom Polizeipräsidium Aalen vorgeschlagen, sollen Geländer am 
Ende des Fuß- und Radweges, der durch die Grünanlage verläuft 
(zwischen lrisweg und Kornblumenweg), in die Planung und 
Ausschreibung mit aufgenommen werden. 

Hinweis: Der Einschrieb Irisweg wird korrigiert.  

 

Zu Punkt 4 Querungshilfen 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführung der 
barrierefreien Übergänge inkl. Bodenindikatoren erfolgt an der 
Stettener Straße als gesicherter Übergang (voraussichtlich 
Fußgängerüberweg), an der Rommelshauser Straße als ungesicherter 
Übergang. Diese Übergänge werden 4 m lang ausgebildet (im 
Entwurfsplan sind die Übergänge 5 m lang). 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
außerhalb des 
Bebauungsplans  

 

 

 

 

Berücksichtigung 
außerhalb des 
Bebauungsplans  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben der Amprion GmbH vom 22.12.2016 ist nach dieser 
Stellungnahme zur Information nochmals beigefügt. 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Die Planungen wurden mit den zuständigen Unternehmen wurden 
bezüglich weiterer Versorgungsleitungen abgestimmt, bzw. die 
Unternehmen wurden beteiligt 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
15 

Schreiben der Amprion GmbH vom 22.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Planbereich verlaufen keine Höchstspannungsleitungen der 
Amprion GmbH. 

Es liegen ebenfalls keine Planungen für diesen Bereich vor. 

Die Planungen wurden mit den zuständigen Unternehmen wurden 
bezüglich weiterer Versorgungsleitungen abgestimmt, bzw. die 
Unternehmen wurden beteiligt 

 

 

 

 

 
 

 

Kenntnisnahme 

 
Kenntnisnahme 

 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

17B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belange bleiben bestehen, Verweis auf die Stellungnahme zur 
frühzeitigen Beteiligung. Das Schreiben der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG vom 24.01.2017 ist nach dieser Stellungnahme zur 
Information beigefügt. 

 

Es sind keine Änderungen der Planung mehr vorgesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
17B 

Schreiben der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG vom 24.01.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zulässigen Höhen der baulichen Anlagen liegen weit unterhalb der 
maximal möglichen Bauhöhe, ab der eine Beeinträchtigung der 
Richtfunktrasse möglich sein kann.  

Es sind somit keine Beeinträchtigungen abzusehen und die Belange 
werden berücksichtigt. Ein entsprechender Hinweis, auch zur 
Berücksichtigung bei Baukränen, ist in die Begründung 
aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
17B 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
17B 

 

Detailkarte 

 

Übersichtskarte 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strom: 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und in der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

Gas: 

Auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung wird verwiesen. 
Das Schreiben der Netze BW GmbH vom 27.01.2017 wie auch die 
Zwischenabwägung dazu ist nach dieser Stellungnahme zur 
Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
18 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Absprache mit der Netze BW Gashochdruck ist eine 
Verschiebung der kritischen Baumstandorte im Bereich der 
öffentlichen Grünfläche mit entsprechenden Schutzmaßnahmen 
möglich. Im Rahmen der Ausführungsplanung werden die 
notwendigen Schutzmaßnahmen und die sich eignenden Baumarten 
in Zusammenarbeit der Netze BW Gasversorgung abgesprochen.  

Der Anregung wird demnach gefolgt und die Baumstandorte im 
zeichnerischen Teil entsprechend angepasst. Durch die Anpassung 
werden keine neuen Belange berührt, so dass es keiner erneuten 
Beteiligung bedarf. Die Anzahl der Baumpflanzung und somit der in 
der Begründung beschriebene Ausgleich bleiben gleich und auch die 
städtebaulichen Gesichtspunkte der Straßenraumgestaltung bleiben 
durch die Verschiebung gewahrt.  

Die Netze BW GmbH wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Ausführungsplan
ung  

 

Berücksichtigung  

durch Anpassung 
im 
zeichnerischen 
Teil, bedarf 
keiner erneuten 
Beteiligung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
18 

Schreiben der Netze BW vom 27.01.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung geklärt. Die Fläche für ein entsprechendes 
Leitungsrecht ist im Bebauungsplan enthalten. Die beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit wird außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens eingeräumt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
18 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung geklärt. Die Gasleitungen befinden sich auf 
öffentlicher Fläche eine Sicherung im Bebauungsplan ist daher nicht 
notwendig.  

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
18 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme der frühzeitigen Beteiligung wird verwiesen. 
Das Schreiben der Gemeinde Baltmannsweiler vom 26.01.2017 wie 
auch die Zwischenabwägung dazu ist nach dieser Stellungnahme zur 
Information nochmals beigefügt. 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anmerkungen zur Bepflanzung im Geltungsbereich werden im 
Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
im Rahmen der 
Ausführung  
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Betroffenheit meiner Mandanten 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mangelnde Planerforderlichkeit 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Abwägungsvorschlag siehe nachfolgende Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

Die Zulässigkeit des Bebauungsplans widerspricht nicht dem in der 
Begründung erwähnten städtebaulichen Ziel eine Energiezentrale mit 
einer max. Feuerungswärmeleistung von bis zu 3MW im 
Geltungsbereich unterzubringen. Die Festsetzung unter A1.2 stellt 
klar, dass nur Anlagen zulässig sind, die keiner UVP bedürfen. Ob 
dies der Fall ist kann auch im Rahmen einer allgemeinen oder 
standortbezogenen Vorprüfung geprüft werden. Das Ergebnis der 
Vorprüfungen muss jedoch belegen, dass keine UVP notwendig ist, 
d.h. dass nach der überschlägigen Prüfung der in Anlage 2 UVPG 
aufgeführten Kriterien das Vorhaben keine erheblichen 
Umweltauswirkungen haben wird. Somit kann ausgeschlossen 
werden, dass die Anlage mit der Umgebung unvereinbar ist oder es 
zu Störungen in der Nachbarschaft kommt.  

Die städtebaulich gewünschte Energiezentrale ist demnach rechtlich 
möglich – insofern sie keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
Die Planerforderlichkeit ist daher gegeben. Die Bedenken werden 
zurückgewiesen.  

 

 

3 Verletzung des Abwägungsgebots 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Abwägungsvorschlag siehe nachfolgende Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine 
Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 



Stadt Weinstadt Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Halde IV – 1. Änderung“ 48/64 

 

Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

a) Nichtbeachtung des Bewahrungs- und 
Erhaltungsinteresses meiner Mandanten 

aa) 

 

In die Abwägung werden neben den Planziele wie Nachverdichtung, 
Schaffung zusätzlicher Flächen für Wohnnutzung, Büros und nicht 
störendes Gewerbe, Energieversorgung, städtebauliche Aufwertung 
des Kreuzungsbereiches, Aufwertung des Quartiersbereiches von 
Endersbach-West sowie der Sicherung der Nahversorgung durch 
Ladeninfrastruktur auch die nachbarlichen Interessen eingestellt. Die 
Abwägung und Berücksichtigung der im Verfahren der Gemeinde 
zugetragenen Interessen mit den Planungszielen wird im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens abgearbeitet und in öffentlichen Sitzungen 
vom Gemeinderat vorgenommen. Siehe nachfolgende Belange: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keine 
Berücksichtigung 



Stadt Weinstadt Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Halde IV – 1. Änderung“ 49/64 

 

Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb) Bereits im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung wurde im 
Verkehrskonzept zum Rahmenplan Endersbach West die Anbindung 
der neuen Gewerbe-, Wohn-, und Mischgebiete sowie die 
Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte auch unter Berücksichtigung der 
Verkehrszunahmen untersucht. Für den Knotenpunkt Rommelshauser 
Straße /Stettener Straße/Liedhornstraße, wurden neue 
Verkehrsführungen zur städtebaulichen Aufwertung des Bereichs 
erarbeitet. Neben der im vorliegenden Bebauungsplan eingearbeiteten 
Variante mit unsignalisiertem, vorfahrtgeregeltem Knotenpunk wurde 
auch eine Lösung mit Kreisverkehr aus verkehrsplanerischer und –
technischer Sicht empfohlen. Die vorliegende Variante wird jedoch 
favorisiert, da sie flächensparender und daher städtebaulich und 
wirtschaftlich zu bevorzugen ist.  

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung und zur 
Verkehrssicherheit sind zum einen die Errichtung von Mittelinseln mit 
beidseitigem Versatz in Fahrbahn und zum anderen 
Geschwindigkeitsreduzierung durch Verkehrszeichen und Markierung.  

Die Situation für Fußgänger wird durch den Umbau des 
Verkehrsknotens deutlich verbessert. Es sind Übergänge mit 
Mittelinseln vorgesehen, wodurch zum einen die Querung für 
Fußgänger erleichtert wird und zum andern eine Entschleunigung des 
Verkehrs zu erwarten ist. Eine klare Wegeführung um die 
Energiezentrale soll den Fußgänger zu diesen sicheren Überwegen 
leiten. 

Zum Vergleich des Kreisverkehrs und dem unsignalisiertem, 
vorfahrtgeregeltem Knotenpunk hinsichtlich Verkehrssicherheit, Lärm- 
und Schadstoffausstoß sowie Fußgängerführung:  

Die Verkehrssicherheit ist in beiden Varianten gewährleistet.  

Beim Kreisverkehr kann durch eine Gleichrangigkeit der 
Verkehrsströme eine Verschlechterung des Verkehrsflusses in der 
Hauptrichtung entstehen. Somit wären zusätzliche 
Beschleunigungsvorgänge (Wiederanfahren) in der Hauptrichtung zu 
erwarten, die eine erhöhte Lärm- und Schadstoffemission im 
untersuchten Bereich zur Folge haben.  

Aufgrund der sehr guten Verkehrsqualität, die sich beim Nachweis 
nach dem Handbuch für Bemessung von Straßen HBS ergeben hat, 

 

 

Keine 
Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

sind Wartezeiten für die Nebenrichtung sehr gering und somit bei 
einem unsignalisierten, vorfahrtgeregelten Knotenpunkt die 
Risikobereitschaft, riskante Fahrmanöver zu tätigen, ebenfalls gering.  

Gemäß der Verkehrszählung, die der Verkehrsuntersuchung von 
Brenner Bernard zu Grunde lag, ist nur mit einem geringen 
Schwerverkehrsanteil zu rechnen. Auch der Schwerlastverkehr auf 
der Nebenrichtung (Anlieferung der Gärtnerei) umfasst lediglich 
einzelne Fahrzeuge und ist in der schalltechnischen Untersuchung 
berücksichtigt.  

Die Fußgängersituation wird in beiden Varianten zum heutigen 
Bestand verbessert. Beim unsignalisierten, vorfahrtgeregelten 
Knotenpunk können die Fußgängerwege kürzer gestaltet werden. Er 
ist demnach dem Kreisverkehr in dieser Hinsicht vorzuziehen.  
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
Ö1 

 

 

 

cc)  

Die Schallauswirkungen der neuen Planung auf die 
Bestandsbebauung und die Gegenüberstellung mit der Planung des 
Kreisverkehrs wurden entsprechend der Anregung erhoben.  
 
Entsprechend des Schreibens des Ingenieurbüros für 
Schallimmissionsschutz (ISIS) zum Thema „Lärmschutz Halde IV, 1. 
Änderung, Weinstadt-Endersbach“ vom 29.08.2017 ergibt sich 
Folgendes: Die Ausbildung des Kreisverkehrsplatzes entsprechend 
dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 würde an nahezu allen 
Bezugspunkten zu höheren Pegelwerten als die aktuelle Planung 
„1. Änderung“ führen. Lediglich am Bezugspunkt Kornblumenweg 3 
sind mit Berücksichtigung des geplanten Gebäudes Pegelerhöhungen 
von maximal 0,5 dB(A) zu erwarten. Ohne Berücksichtigung des 
geplanten Gebäudes sind Pegelerhöhungen von maximal 1,1 dB(A) 
zu erwarten. Pegeländerungen unter 1 dB(A) sind als nicht 
wahrnehmbar anzusehen. Etwaige Pegelerhöhungen durch die 
geänderte Straßenführung werden durch die abschirmende Wirkung 
des geplanten Gebäudes weitestgehend kompensiert.  
Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV werden durch die 
Planung nicht verursacht. Das Kriterium der wesentlichen Änderung 
im Sinne der 16. BImSchV wird bei Pegeländerung von mindestens 
2,1 dB(A) in Verbindung mit der Überschreitung der Grenzwerte 
erfüllt.  
Die Planung verursacht somit keine erhebliche Änderung der 
Lärmsituation und löst keinen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen 
aus.  

Der Schallschutz für die Bestandsbebauung findet somit bereits 
ausreichend Berücksichtigung.  

 

 

b) Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

Ergänzende 
Klarstellung in 
der Begründung  
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Zur Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe im Plangebiet wurden 
die vorhandenen Bebauungen der Umgebung sowie die langfristig im 
Bereich Endersbach West geplante städtebauliche Struktur 
berücksichtigt. Die Entwicklungsabsichten sind im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Demnach ist nördlich des 
Plangebiets eine gewerbliche Bebauung geplant, westlich des 
Gebietes Halde IV soll die Wohnbauentwicklung fortgesetzt werden. 
Bei der gewerblichen Bebauung wird in den städtebaulichen Studien 
von einer drei bis viergeschossigen Bebauung ausgegangen. Der 
Übergang zu dieser zukünftigen Gebäudedimension wird auch bereits 
an der Planung des Bebauungsplans Liedhornstraße West von 2007 
deutlich, in dem eine Gebäudehöhe von 13,00 Meter für die dortige 
Wohnbebauung festgesetzt wird.  

Generell ist bei der Entwicklung von Endersbach West auch die 
Bedeutung im regionalen Zusammenhang in die Abwägung 
einzubeziehen. Endersbach West ist im Regionalplan der Region 
Stuttgart als Wohnbauschwerpunkt festgesetzt. Eine entsprechende 
Dichte von Einwohner pro Hektar von 90 EW/ha ist als Ziel der 
Regionalplanung zu berücksichtigen. Die Bebauung des zukünftigen 
Quartiers Halde V muss demnach einen gewissen Anteil an 
Geschosswohnungsbau mit bis zu vier Geschossen aufweisen.  

Zudem soll der Kreuzungsbereich Rommelshauser /Stettenerstraße 
seiner Funktion als Gebietseingang gerecht werden.  

Die zulässige Gebäudehöhe wurde so festgesetzt, dass die durch den 
Bebauungsplan (Halde IV) maximal mögliche NN-Höhe der 
Bestandsbebauung in der Umgebung (Kornblumenweg 3) nicht 
überschritten wird. Die Gebäudehöhe der angrenzenden 
Bestandgebäude am Irisweg und Lußackerweg sind ca. ein Meter 
niedriger. 

Das geplante Maß der baulichen Nutzung im Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans entspricht demnach den örtlichen 
Verhältnissen der umgebenden Bebauung und wird der 
städtebaulichen Funktion gerecht. Der Baukörper mit 3 – 4 
Geschossen stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung für die 
angrenzende Bebauung dar. Durch den Abstand zu den  
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angrenzenden Gebäuden von mindestens 38 Meter ist eine 
Beeinträchtigung der Besonnung und Belüftung nicht gegeben. Auch 
die sich nordöstlich befindende kleinteiligere 
Einfamilienhausbebauung ist durch entsprechende Abstände nicht in 
ihrer Besonnung, Belichtung und Belüftung gestört. Diese bildet für 
sich eine städtebauliche Einheit, die durch ausreichende Abstände 
ihre städtebauliche Berücksichtigung findet. 

Bezüglich des Vergleichs des Kreisverkehrs und dem unsignalisierten, 
vorfahrtgeregelten Kreuzungspunkt hinsichtlich Lärm- und 
Schadstoffemission  wird auf die Ausführungen zu Punkt a) mit dem 
Unterpunkt bb) verwiesen. 

Die Ausbildung des Kreisverkehrsplatzes entsprechend dem 
Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 würde an nahezu allen 
Bezugspunkten zu höheren Pegelwerten als die aktuelle Planung 
„1. Änderung“ führen. Lediglich am Bezugspunkt Kornblumenweg 3 
sind mit Berücksichtigung des geplanten Gebäudes Pegelerhöhungen 
von maximal 0,5 dB(A) zu erwarten. Ohne Berücksichtigung des 
geplanten Gebäudes sind Pegelerhöhungen von maximal 1,1 dB(A) 
zu erwarten. Pegeländerungen unter 1 dB(A) sind als nicht 
wahrnehmbar anzusehen. Etwaige Pegelerhöhungen durch die 
geänderte Straßenführung werden durch die abschirmende Wirkung 
des geplanten Gebäudes weitestgehend kompensiert.  
Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV werden durch die 
Planung nicht verursacht. Das Kriterium der wesentlichen Änderung 
im Sinne der 16. BImSchV wird bei Pegeländerung von mindestens 
2,1 dB(A) in Verbindung mit der Überschreitung der Grenzwerte 
erfüllt.  
Die Planung verursacht somit keine erhebliche Änderung der 
Lärmsituation und löst keinen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen 
aus.  

Angesichts dieser Ergebnisse bestehen keine Bedenken gegenüber 
der Planung, zumal der Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 bereits 
passive Lärmschutzmaßnahmen an der hier betrachteten Bebauung 
zum Schutz vor den Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs 
festsetzte. 

Die Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange untereinander 
und gegeneinander wurde geführt. Die Anregungen auf den Verzicht 
der Bebauung und Favorisierung der Kreisverkehrslösung sowie der 
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Reduzierung der Gebäudehöhe muss gegenüber den oben 
aufgeführten öffentlichen Belangen zurückgestellt werden. Durch die 
im Bebauungsplan zulässige Bebauung werden keine 
unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen oder Auswirkungen auf die 
nachbarliche Bebauung bewirkt.  

 

4. Ergebnis 

Der Anregung auf die Mischgebietsnutzung einschließlich der 
Zulässigkeit einer Energiezentrale zu verzichten, kann aus Gründen 
oben aufgeführten Ausführungen zur Erforderlichkeit und dem 
öffentlichen Interesse nicht nachgekommen werden. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zum genannten Schreiben wird 
verwiesen.  
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Gleichlautende Schreiben wurden eingereicht von : 

Eveline Pfister 
Lußackerweg 1 
71384 Weinstadt 

Sylvia und Steffen Bauch 
Irisweg 6 
71384 Weinstadt 

Monika Meyer 
Lußackerweg 3 
71384 Weinstadt 

Susanne und Erich Hein 
Irisweg 24 
71384 Weinstadt 

Dr. Gebhard Rindler 
Irisweg 2 
71384 Weinstadt 

Birgit und Peter Holzer 
Irisweg 4 
71384 Weinstadt 

Tanja und Jan Kurz 
Lußackerweg 1 
71384 Weinstadt 

Christina Rentou 
Lussackerweg 1 
71384 Weinstadt 

Despina Deretzi 
Lussackerweg 1 
71384 Weinstadt 

Theodoros Deretzis 
Lussackerweg 1 
71384 Weinstadt 
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1. Die erwähnte Stellungnahme und die Abwägungsvorschläge werden im 
Folgenden aufgeführt. 

2. Die zulässige Gebäudehöhe wurde so festgesetzt, dass die vorhandene 
maximale Gebäudehöhe über N.N. der Umgebung (Kornblumenweg 3) nicht 
überschritten wird. Die Gebäudehöhe der angrenzenden Bestandgebäude am 
Irisweg und Lußackerweg sind ca. ein Meter niedriger. 

Das geplante Maß der baulichen Nutzung im Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans entspricht demnach den örtlichen 
Verhältnissen der umgebenden Bebauung und wird der städtebaulichen 
Funktion gerecht. Der Baukörper mit 3 – 4 Geschossen stellt keine 
unzumutbare Beeinträchtigung für die angrenzende Bebauung dar.  

Die Ortseinfahrt soll bewusst mit einem solchen Baustein aufgewertet und 
definiert werden. 

Die Anregung, die Gebäudehöhe weiter zu reduzieren, muss demnach den 
städtebaulichen und öffentlichen Belangen zurückgestellt werden.  

3. Entsprechend des Schreibens des Ingenieurbüros für 
Schallimmissionsschutz (ISIS) zum Thema „Lärmschutz Halde IV, 1. 
Änderung, Weinstadt-Endersbach“ vom 29.08.2017 würde die Ausbildung des 
Kreisverkehrs entsprechend dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 an 
nahezu allen Bezugspunkten zu höheren Pegelwerten als die aktuelle 
Planung „1 Änderung“ führen. Etwaige Pegelerhöhungen durch die geänderte 
Straßenführung werden durch die abschirmende Wirkung des geplanten 
Gebäudes weitestgehend kompensiert. Die Planung verursacht somit keine 
erhebliche Änderung der Lärmsituation und löst keinen Anspruch auf 
Lärmschutzmaßnahmen aus. 
Angesichts dieser Ergebnisse bestehen keine Bedenken gegenüber der 
Planung, zumal der Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 bereits passive 
Lärmschutzmaßnahmen an der hier betrachteten Bebauung zum Schutz vor 
den Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs festsetzte. 

Nach der Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros Dr. Brenner 
Ingenieurgesellschaft aus dem Jahre 2015 bleibt der unsignalisierte, 
vorfahrtgeregelte Knotenpunkt auch unter Prognoseverkehr (d.h. 
Berücksichtigung der Aufsiedlung des Gebietes Halde V) leistungsfähig mit 
Qualitätsstufe A. 

Die Erschließung des Gebäudekomplexes im Geltungsbereich „Halde IV 1. 
Änderung“ erfolgt überwiegend über die Tiefgarage, die direkt auf die 
Rommelshauser Straße mündet. In der Metzgeräckerstraße entsteht somit 
durch die Neubebauung nur geringfügig mehr Verkehr.  

Um die Verkehrssicherheit in der Rommelhauser Straße zu gewährleisten, 
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kommen folgende Maßnahmen gem. RaSt 06 in Betracht: Die 
Geschwindigkeitsreduzierung durch Verkehrszeichen und Markierung wie 
auch eine Mittelinsel mit beidseitigem Versatz in Fahrbahn zur 
Geschwindigkeitsreduzierung. 

Die Schallauswirkungen der neuen Planung auf die Bestandsbebauung und 
die Gegenüberstellung mit der Planung des Kreisverkehrs wurden 
entsprechend der Anregung erhoben. Die gutachterliche Stellungnahme vom 
Büro ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz Dipl.-Ing. Manfred 
Spinner vom 03.08.2017, die den Bebauungsplanunterlagen beigefügt wird, 
besagt, dass die Ausbildung des Kreisverkehrsplatzes entsprechend dem 
Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 für alle Bezugspunkte zu höheren 
Pegelwerten als die aktuelle Planung der 1. Änderung führt.  

Der Verkehrslärm wurde im Bebauungsplan 2002 bereits berücksichtigt und 
passive Schallschutzmaßnahmen definiert. Etwaige Pegelerhöhungen durch 
die geänderte Straßenführung werden durch die abschirmende Wirkung des 
geplanten Gebäudes weitestgehend kompensiert. Die Planung verursacht 
somit keine erhebliche Änderung der Lärmsituation und löst keinen Anspruch 
auf Lärmschutzmaßnahmen aus. Der Schallschutz für die Bestandsbebauung 
findet somit bereits ausreichend Berücksichtigung. 

Die Bedenken zur Verkehrssicherheit, Verkehrsaufkommen und Verkehrslärm 
sind demnach nicht begründet.  

4. Durch den Abstand zu den angrenzenden Gebäuden von mindestens 38 
Meter ist eine Beeinträchtigung der Besonnung und Belüftung nicht gegeben.  
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Zu  

Ö 3 

 

 

Zu Punkt 1  

Der Bebauungsplan Halde IV ist aus dem Jahr 2002. Seither haben 
sich die städtebaulichen Ziele und Anforderungen verändert. Das 
Städtebaurecht kennt keinen Plangewährleistungsanspruch. Das 
Interesse der Anwohner am Erhalt der Festsetzungen wird jedoch in 
der Abwägung berücksichtigt – allerdings gegenüber den vorrangigen 
Belangen der Neuplanung zurückgestellt.   

Die am Verkehrsknoten entfallenden Bäume werden in unmittelbarer 
Nähe des jetzigen Standorts ersetzt und um zusätzliche Bäume 
ergänzt. Dadurch soll der Straßenraum beidseitig aufgewertet und ein 
attraktiver Auftakt ins Gebiet erhalten bleiben.  

Im benachbarten geplanten Wohngebiet Halde V entstehen große 
zusammenhängende und qualitativ deutlich wertvollere und 
verkehrsfernere, öffentlich zugängliche Grünflächen. Diese werden 
über eine Erweiterung des Fußwegenetzes direkt an die Halde IV 
angebunden.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gesamtquartiers wird 
eine verträgliche und in der Endbilanz positive Quartiersentwicklung 
über die Grenzen einzelner Bebauungspläne hinweg gesichert. 

Der Anregung die Fläche als Grün- und Verkehrsfläche zu belassen, 
kann demnach nicht entsprochen werden.  

 

Zu Punkt 2 

Ein Standort im angrenzenden Gebiet Metzgeräcker ist aufgrund der 
Grundstückserwerbssituation nicht möglich.  

Eine periphere Lage widerspricht einer effizienten und wirtschaftlichen 
Nahwärmeversorgung.  

Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die Anforderungen der 
Technischen Anleitungen (z.B. TA Lärm, TA Luft) und der DIN-
Vorschriften einzuhalten (z.B. DIN 4109), so dass die Verträglichkeit 
mit der schützenswerter Nutzung gewährt wird. Erforderlichen 
Festsetzungen zu den Kaminen (Höhe, Lage) werden in den Entwurf 
des Bebauungsplans, der zur Offenlage ausliegt, aufgenommen. 
Geräusch- und Geruchs- und optische Emissionen sind nach dem 
Stand der Technik heutiger Anlagen daher nicht zu erwarten. 
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Zu 
Ö3 

 

 

Zu Punkt 3  

Die zulässige Gebäudehöhe wurde so festgesetzt, dass die 
vorhandene maximale Gebäudehöhe über N.N. der Umgebung 
(Kornblumenweg 3) nicht überschritten wird. Die Gebäudehöhe der 
angrenzenden Bestandgebäude am Irisweg und Lußackerweg sind 
ca. einen Meter niedriger. Das geplante Maß der baulichen Nutzung 
im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans entspricht 
demnach den örtlichen Verhältnissen der umgebenden Bebauung und 
wird der städtebaulichen Funktion gerecht. Der Baukörper mit 3 – 4 
Geschossen stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung für die 
angrenzende Bebauung dar. Durch den Abstand zu den 
angrenzenden Gebäuden von mindestens 38 Meter ist eine 
Beeinträchtigung der Besonnung und Belüftung nicht gegeben. 
Zudem sind nördlich der Neuplanung keine Bestandsbauten 
vorhanden, die verschattet werden könnten.  

Des Weiteren lässt sich dazu sagen, dass laut dem Schreiben des 
Ingenieurbüros für Schallimmissionsschutz (ISIS) zum Thema 
„Lärmschutz Halde IV, 1. Änderung, Weinstadt-Endersbach“ vom 
29.08.2017 die Platzierung des Gebäudes eine lärmabschirmende 
Wirkung hat. Etwaige Pegelerhöhungen durch die geänderte 
Straßenführung werden durch die abschirmende Wirkung des 
geplanten Gebäudes weitestgehend kompensiert. 

 

Zu Punkt 4  

Die Leistungsfähigkeit des bestehenden und geplanten 
Verkehrsknotens wurde von Fachplanern geprüft und auch zukünftig 
mit der höchsten Qualitätsstufe A bestätigt.  

Trotz der Qualitätsstufe A des Verkehrsknotens wird eine 
Untersuchung zu einer Ausfahrt aus dem Quartier Halde V auf die L 
1199, in Richtung der „Landhauskreuzung“, an einen 
Verkehrsfachplaner in Auftrag gegeben. Unter anderem soll hierbei 
fachtechnisch dargelegt werden, ob es durch eine solche bauliche 
Maßnahme zu Reduzierungen beim Verkehrsaufkommen an dem 
Verkehrsknoten „Rommelshauser Straße / Stettener Straße / 
Liedhornstraße / Halde V (Erschließungsstraße)“ kommen kann sowie 
ob diese Maßnahme verkehrstechnisch und –rechtlich möglich ist. 
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Das Ergebnis der Untersuchung wird in die weitere Planung des 
Baugebietes Halde V einfließen. 

Eine mögliche Aufsiedlung der Halde V ist schon seit mehreren 
Jahren im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 

Zu Punkt 5 

Die Aufteilung der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, allerdings 
soll die Situation für Fußgänger durch den Umbau des 
Verkehrsknotens deutlich verbessert werden.  

Es sind Überwege mit Mittelinseln vorgesehen wodurch zum einen die 
Querung für Fußgänger erleichtert wird und zum andern eine 
Entschleunigung des Verkehrs zu erwarten ist.  

Eine klare Wegeführung um die Energiezentrale soll den Fußgänger 
zu diesen sicheren Überwegen leiten. 
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Ö4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros Dr. Brenner 
Ingenieurgesellschaft aus dem Jahre 2015 bleibt der unsignalisierte, 
vorfahrtgeregelte Knotenpunkt auch unter Prognoseverkehr (d.h. 
Berücksichtigung der Aufsiedlung des Gebietes Halde V) 
leistungsfähig mit Qualitätsstufe A. 

Um die Verkehrssicherheit in der Rommelhauser Straße zu 
gewährleisten, kommen folgende Maßnahmen gem. RaSt 06 in 
Betracht: Die Geschwindigkeitsreduzierung durch Verkehrszeichen 
und Markierung wie auch eine Mittelinsel mit beidseitigem Versatz in 
Fahrbahn zur Geschwindigkeitsreduzierung. 

Die Bedenken zur Verkehrssicherheit und Verkehrsaufkommen sind 
demnach nicht begründet. 
 

Das geplante Maß der baulichen Nutzung im Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans entspricht den örtlichen Verhältnissen 
der umgebenden Bebauung und wird der städtebaulichen Funktion 
gerecht. Der Baukörper mit 3 – 4 Geschossen stellt keine 
unzumutbare Beeinträchtigung für die angrenzende Bebauung dar. 
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Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die Anforderungen der 
Technischen Anleitungen (z.B. TA Lärm, TA Luft) und der DIN-
Vorschriften einzuhalten (z.B. DIN 4109), so dass die Verträglichkeit 
mit der schützenswerter Nutzung gewährt wird. Erforderliche 
Festsetzungen zu den Kaminen (Höhe, Lage) sind in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Selbst wenn ein Blockheizkraftwerk 
geplant würde, das nicht der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungspflicht unterfällt, müsste nach § 22 BImSchG im 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren sichergestellt werden, dass 
keine vermeidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen von der Anlage 
ausgehen. Auch dann müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, die 
nach dem Stand der Technik möglich sind, um Luftverunreinigungen 
durch Schadstoffausstoß zu vermeiden. 

Geräusch- und Geruchs- und optische Emissionen sind nach dem 
Stand der Technik heutiger Anlagen daher nicht zu erwarten.  

Der Standort im Heizraum des Hochhauses wurde im Rahmen der 
Standortprüfung untersucht. Dieser ist jedoch schon für eine neue 
Anlage entsprechend dem aktuellen Bedarf für das Hochhaus zu 
klein. Des Weiteren bei diesem Standort eine Erweiterung der 
Nutzung durch Dritte eigentumsrechtlich nicht möglich. 

Der vorgesehene Standort der Energiezentrale wurde vor allem 
aufgrund seiner Zentralität zu den zukünftigen Nutzern und der 
hierdurch erzielbaren Effizienz und Wirtschaftlichkeit gewählt. Es sind 
keine kilometerlangen Versorgungsstrecken geplant.  

Die Bedenken hinsichtlich der Emissionen der Anlage und der 
Wirtschaftlichkeit der Anlage können daher zurückgestellt werden.  

 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen wurden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zum genannten 
Schreiben wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine 
Berücksichtigung  

 


